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Begriffserklärung

Versicherungsnehmer ist die (natürliche oder juristische) Person, 
die den Versicherungsvertrag mit dem Versicherer abschließt.
Versicherer ist die ACREDIA Versicherung AG.
Kunde ist die (natürliche oder juristische) Person, mit welcher 
der Versicherungsnehmer den Liefer- oder Leistungsvertrag ab-
schließt und die ihm zur Zahlung verpflichtet ist.

Art. 1 Gegenstand der Versicherung

Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer den Ausfall 
an Forderungen aus dem im Versicherungsschein beschriebenen 
Auftrag, der während der Laufzeit des Versicherungsvertrages 
durch Eintritt eines Versicherungsfalles (Art. 9) entsteht. Die Vor-
aussetzungen und der Umfang des Versicherungsschutzes erge-
ben sich aus den weiteren Bestimmungen dieser AVB und den üb-
rigen vereinbarten Bedingungen. Die vom Versicherungsnehmer 
genannten Auftragsdaten – insbesondere die Angaben im Frage-
bogen – sind Bestandteil des Versicherungsvertrages.

Art. 2 Umfang des Versicherungsschutzes

(1) Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der Versicherungs-
summe
a) für den Kaufpreis oder Werklohn exklusive Umsatzsteuer, den 
der Kunde für Lieferungen/Leistungen schuldet, welche der Ver-
sicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles erbracht 
hat, unter Einbeziehung der vereinbarten Kredit- und Frachtkosten 
abzüglich etwaiger Voraus- oder Anzahlungen („versicherte Forde-
rung“)

und

b) vor Lieferung/Leistung (Produktionsrisikodeckung) für die 
Selbstkosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Aufnahme 
der Produktion bis zum Eintritt des Versicherungsfalles entstan-
den sind.

Selbstkosten sind diejenigen Aufwendungen und Gemeinkosten, 
die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Kostenrechnung –  
ohne Berücksichtigung eines entgangenen Gewinns – den her-
zustellenden Waren nachweislich zuzurechnen und zur ver-
tragsgemäßen Erfüllung erforderlich sind. Hierunter fallen auch 
gegenüber Lieferanten eingegangene, vertraglich begründete Ver-
bindlichkeiten des Versicherungsnehmers, sofern diese aufgrund 
des im Versicherungsschein beschriebenen Auftrages begründet 
wurden.

Selbstkosten sind nur so weit versichert, wie in der Versicherungs-
summe neben versicherten Forderungen (lit. a) für sie Raum bleibt.

(2) Versicherungsschutz besteht nicht für
a) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Schadenersatzforderungen, 
Kosten der Rechtsverfolgung und Kursverluste,
b) Forderungen gegen Privatpersonen, soweit sie nicht unterneh-
merisch tätig sind, gegen öffentlich-rechtliche Unternehmen sowie 
gegen Unternehmen, bei denen der Versicherungsnehmer mittel-
bar oder unmittelbar mehrheitlich beteiligt ist oder anderweitig 
maßgebenden Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben kann,
c) Forderungen

• aus Geschäften, für deren Durchführung die erforderlichen be-
hördlichen Genehmigungen fehlen,

• aus der Lieferung von Waren, deren Einfuhr in dem Bestim-
mungsland gegen ein bestehendes Verbot verstößt oder deren 
Ausfuhr gegen ein bestehendes Verbot im Land des Versiche-
rungsnehmers verstößt, 
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• aus Geschäften, bei denen die zugrundeliegenden Lieferungen 
oder Leistungen nicht in dem Land erbracht wurden, in welchem 
der Kunde seinen protokollierten Sitz hat (Drittlandausschluss), 
es sei denn, der Versicherer hat diese Forderungen im Vorfeld in 
den Versicherungsschutz einbezogen, sowie

• aus Geschäften, die gegen rechtlich verbindliche internationale 
Wirtschaftssanktionen oder Embargos verstoßen, insbesondere 
gegen Sanktionen oder Embargos, die vom Land des Versiche-
rungsnehmers, vom Land des Kunden, von den Vereinigten Staa-
ten von Amerika (USA), von der Europäischen Union, von den 
Vereinten Nationen (UN) oder von einer anderen völkerrechtlich 
anerkannten Internationalen Organisation verhängt wurden,

d) Versicherungsfälle, die durch Krieg, kriegerische Ereignisse, 
innere Unruhen, Aufruhr, Revolution, Streik, Beschlagnahme, Be-
einträchtigung des Waren- und Zahlungsverkehrs durch Behörden 
oder staatliche Institutionen, Naturkatastrophen oder – direkt oder 
indirekt – durch Kernenergie mitverursacht worden sind,
e) Versicherungsfälle, die vor Beginn oder nach Ende des Versi-
cherungsschutzes eintreten (Art. 3 Abs. 1 und 2).

Art. 3 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes,  
Verlängerungsoption

(1) Der Versicherungsschutz beginnt
a) für Forderungen (Art. 2 Abs. 1 lit. a): mit Lieferung oder Leis-
tung, nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein angeführten 
Beginn des Versicherungsvertrages und – sofern mit dem Kunden 
eine Anzahlung vereinbart ist – nicht vor Erhalt der Anzahlung.
b) für Selbstkosten (Art. 2 Abs. 1 lit. b): mit Aufnahme der Produk-
tion, nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein angeführten 
Beginn des Versicherungsvertrages und – sofern mit dem Kunden 
eine Anzahlung vereinbart ist – nicht vor Erhalt der Anzahlung.

(2) Der Versicherungsschutz erlischt
a) für versicherte Forderungen: mit deren Bezahlung,
b) für Selbstkosten: mit Beginn des Versicherungsschutzes für die 
versicherte Forderung gemäß Abs. 1 lit. a), 
c) für versicherte Forderungen und Selbstkosten: mit Ende des 
Versicherungsvertrages.

(3) Falls die versicherten Forderungen am Ende der Laufzeit des 
Versicherungsvertrages noch nicht vollständig bezahlt sind und 
der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist, kann der Versi-
cherungsnehmer den Versicherungsvertrag durch einseitige Er-
klärung um einen oder mehrere ganze Monate – maximal jedoch 
bis zu dem im Versicherungsschein angeführten Tag („Verlänge-
rungsoption: bis …“) – verlängern. Es sind auch mehrere Verlänge-
rungen in Folge möglich, insgesamt jedoch maximal bis zu dem im  
Versicherungsschein angeführten Tag. Für die Verlängerung hat 
der Versicherer Anspruch auf eine Prolongationsprämie gemäß 
Art. 6 Abs. 2.

Die Erklärung des Versicherungsnehmers, dass der Versicherungs-
vertrag verlängert werden soll, muss dem Versicherer spätestens 
eine Woche nach Ende des Versicherungsvertrages zugehen. Ver-
spätet einlangende Erklärungen haben für den Versicherer keine 
Verbindlichkeit.

Eine Verlängerung über den im Versicherungsschein angeführten 
Tag hinaus ist nur mit Zustimmung des Versicherers möglich.

Bei jeder Verlängerung wird die Versicherungssumme auf den 
vom Versicherungsnehmer noch benötigten Betrag reduziert. Eine 
Erhöhung der Versicherungssumme ist nur mit Zustimmung des 
Versicherers möglich.

Art. 4 Kreditprüfung durch die ACREDIA Services GmbH

Die Übernahme des Versicherungsschutzes erfolgt auf Basis einer 
Kreditprüfung der ACREDIA Services GmbH. 

Art. 5 Selbstbehalt

An dem nach Art. 10 Abs. 3 berechneten versicherten Ausfall ist 
der Versicherungsnehmer mit dem im Versicherungsschein ange-
führten Selbstbehalt beteiligt.

Der Selbstbehalt darf nicht anderweitig versichert oder gesondert 
abgesichert werden. Hat der Versicherungsnehmer den vereinbar-
ten Selbstbehalt anderweitig versichert, ist der Versicherer berech-
tigt, die Entschädigung in Höhe des Anspruchs des Versicherungs-
nehmers gegen den anderen Versicherer zu kürzen.

Art. 6 Prämie

(1) Die Prämie für die bei Abschluss des Versicherungsvertrages 
vereinbarte Laufzeit des Versicherungsvertrages ist im Versiche-
rungsschein angeführt und wird einmalig im Voraus bei Vertrags-
abschluss in Rechnung gestellt.

(2) Übt der Versicherungsnehmer die Verlängerungsoption gemäß 
Art. 3 Abs. 3 aus, wird die Prolongationsprämie für den Verlänge-
rungszeitraum aus

• der zu verlängernden Versicherungssumme,
• dem im Versicherungsschein angeführten Prolongations-

prämien satz und
• der Anzahl der Monate berechnet.

(3) Bei vorzeitiger vollständiger Bezahlung sämtlicher versicherter 
Forderungen wird die Prämie für den abgelösten Betrag und die 
nicht in Anspruch genommene Versicherungslaufzeit (gerechnet 
ab dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer davon Kenntnis 
erlangt) erstattet, soweit dadurch die Mindestprämie nicht unter-
schritten wird. Die Mindestprämie beträgt 25 % der Prämie gemäß 
Abs. 1.

(4) Die Prämie zzgl. der gesetzlichen Versicherungssteuer ist nach 
Rechnungserhalt unverzüglich zu bezahlen.

(5) Tritt der Versicherer wegen Verzugs des Versicherungsneh-
mers mit der Erstprämie vom Vertrag zurück (§ 38 Versicherungs-
vertragsgesetz), hat er Anspruch auf eine Geschäftsgebühr in 
Höhe von 25 % der Prämie gemäß Abs. 1.
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Art. 7 Anzeige- und Verhaltenspflichten

(1) Der Versicherungsnehmer zeigt dem Versicherer alle ihm bei 
Beantragung des Versicherungsschutzes bekannten sowie die 
ihm danach bekanntwerdenden Umstände an, die für die Übernah-
me des Versicherungsschutzes, insbesondere für die Beurteilung 
der Kreditwürdigkeit aller Zahlungsverpflichteten, erheblich sein 
können.

(2) Jede Änderung der Zahlungs-, Lieferungs-/Leistungs- oder  
Sicherungsvereinbarungen ist anzeigepflichtig und gefährdet – 
falls der Versicherer nicht zugestimmt hat – den Versicherungs-
schutz (vgl. Art. 13).

(3) Falls der Versicherungsnehmer neben den versicherten auch 
unversicherte Forderungen gegen den Kunden hat, darf er keine 
Tilgungsvereinbarung mit dem Kunden treffen, die den Versicherer 
benachteiligt.

(4) Der Versicherungsnehmer informiert den Versicherer unver-
züglich, wenn
a) eine Forderung einen Monat nach ihrer Fälligkeit noch nicht be-
zahlt wurde,
b) mangels Deckung Schecks oder Wechsel nicht eingelöst oder 
Lastschriften rückgebucht werden oder wenn nachträglich Wech-
selprolongationen gefordert werden,
c) ein Rechtsanwalt oder ein Inkassobüro mit der Betreibung be-
auftragt oder eine Forderung gerichtlich geltend gemacht wird,
d) ein Zahlungsverpflichteter die Zahlungen einstellt oder die 
Zahlungseinstellung droht.

Die Bestimmungen der lit. a) bis lit. d) gelten hinsichtlich sämt-
licher Zahlungsverpflichteter und sowohl hinsichtlich versicherter 
als auch unversicherter Forderungen.

(5) Vor dem Abschluss eines Vergleiches, einer Ratenzahlungsver-
einbarung oder einer ähnlichen Absprache holt der Versicherungs-
nehmer die Zustimmung des Versicherers ein.

(6) Hat der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungs-
falles (Art. 9) die Lieferung/Leistung noch nicht vollständig er-
bracht, so stimmt er das weitere Vorgehen – insbesondere die Ent-
scheidung, die Produktion einzustellen oder aber die in Produktion 
befindlichen Waren ganz oder teilweise fertigzustellen – mit dem 
Versicherer ab.

(7) Der Versicherungsnehmer ergreift mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen Unternehmers auf eigene Kosten alle Maßnahmen, um 
einen Ausfall zu vermeiden oder möglichst gering zu halten, und 
befolgt dabei die Weisungen des Versicherers. Dies gilt auch, nach-
dem der Versicherer eine Entschädigung geleistet hat.

(8) Die Ware ist im Einvernehmen mit dem Versicherer zu ver-
werten.

Art. 8 Rechte des Versicherers

(1) Der Versicherer hat das Recht, selbst oder durch einen Beauf-
tragten Einsicht in die für das Vertragsverhältnis wesentlichen Ge-
schäftsunterlagen des Versicherungsnehmers zu nehmen, Kopien 
zu verlangen oder selbst anzufertigen.

(2) Der Versicherungsnehmer bevollmächtigt den Versicherer, in 
seinem Namen mit den Zahlungsverpflichteten Vereinbarungen 
zu treffen, um die Forderungen abzusichern und das Ausfallrisiko 
zu vermindern. Der Versicherer ist dazu aber nicht verpflichtet.

(3) Der Versicherer kann sich zur Überprüfung der in einem Versi-
cherungsfall geltend gemachten Selbstkosten (Art. 2 Abs. 1 lit. b)) 
eines Wirtschaftsprüfers und zur Feststellung der Verwertbarkeit 
der Ware eines Sachverständigen bedienen.

Art. 9 Versicherungsfall

(1) Der Versicherungsfall tritt ein,
a) wenn eine versicherte Forderung trotz sorgfältiger Betreibung 
sechs Monate nach Einleitung der Betreibung nicht vollständig be-
zahlt wurde. Als Betreibung gilt die Beauftragung eines Rechts-
anwalts oder eines vom Versicherer akzeptierten Inkassobüros mit 
der Einziehung einer fälligen Forderung oder eine andere mit dem 
Versicherer abgestimmte Maßnahme (Versicherungsfall „Zah-
lungsverzug“); oder
b) sobald alle Zahlungsverpflichteten zahlungsunfähig sind. Zah-
lungsunfähigkeit im Sinne dieses Versicherungsvertrages liegt nur 
vor, wenn

aa) nach den insolvenzrechtlichen Bestimmungen im Land 
des Zahlungsverpflichteten das Gericht oder die hierzu befugte 
Verwaltungsbehörde ein Insolvenzverfahren zum Zweck der 
Reorganisation oder Liquidation eröffnet, den Antrag auf Eröff-
nung mangels Masse abgewiesen oder aufgrund des Antrages 
vor der Eröffnung des Verfahrens zur Sicherung des Verfah-
renszwecks einen vorläufigen Verwalter bestellt oder sonst das 
Vermögen und den Geschäftsbetrieb so unter Aufsicht gestellt 
hat, dass eine Zwangsvollstreckung durch einzelne Gläubiger 
ausgeschlossen wird, oder
bb) mit sämtlichen Gläubigern ein außergerichtlicher Aus-
gleich – ausgenommen ein bloßes Moratorium – zustande ge-
kommen ist, oder
cc) eine vom Versicherungsnehmer vorgenommene Zwangs-
vollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat, oder
dd) ungünstige Umstände nachgewiesen sind, die eine gegen 
den Zahlungsverpflichteten gerichtete Maßnahme des Ver-
sicherungsnehmers (z.B. Zwangsvollstreckung, Insolvenz-
antrag) aussichtslos erscheinen lassen.

(2) Als Zeitpunkt für den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit gemäß 
Abs. 1 lit. b) gilt im Fall

aa) der Tag, an dem das Insolvenzverfahren eröffnet, der An-
trag auf Eröffnung abgewiesen oder die den Verfahrenszweck 
sichernde Maßnahme beschlossen wird.
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bb) der Tag, an dem sämtliche Gläubiger ihre Zustimmung 
zum Ausgleich gegeben haben.
cc) der Tag der Zwangsvollstreckung.
dd) der Tag, an welchem dem Versicherungsnehmer der 
schriftliche Nachweis vorliegt.

(3) Der Versicherungsfall tritt auch ein, wenn die Zahlungsunfähig-
keit des Kunden nach Lieferung oder Leistung wegen Verschlech-
terung seiner Bonität droht und die Ware, soweit sie sich noch in 
der Verfügungsgewalt des Versicherungsnehmers befindet oder 
zurückgenommen worden ist, im Einvernehmen mit dem Ver-
sicherer bestmöglich anderweitig verwertet wurde und dabei ein 
Mindererlös entstanden ist.

Als Tag des Eintritts des Versicherungsfalles gilt hier der Tag, an 
dem der Ausfall nach anderweitiger Verwertung der Ware fest-
steht.

Art. 10 Schadenmeldefrist, Verwertung von Sicherheiten,  
Ausfallsberechnung

(1) Der Versicherungsnehmer meldet seinen Anspruch auf Ent-
schädigungsleistung spätestens sechs Monate, nachdem er vom 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis erlangt hat, beim Ver-
sicherer an. Der Anspruch auf Entschädigungsleistung erlischt, 
wenn die Meldung nicht innerhalb dieser Frist beim Versicherer 
einlangt, unabhängig von der Kenntnis des Versicherungsnehmers 
jedoch spätestens drei Jahre nach Eintritt des Versicherungsfalles 
(Präklusion).

(2) Der Versicherungsnehmer macht in Abstimmung mit dem 
Versicherer die ihm zustehenden Rechte geltend und verwertet 
Sicherheiten bestmöglich. Er gibt alle Auskünfte und legt alle Un-
terlagen vor, die der Versicherer zum Nachweis des Eintritts des 
Versicherungsfalles und des aufrechten Bestands der Forderung 
sowie zur Berechnung des versicherten Ausfalls für erforderlich 
hält.

(3) Zur Berechnung des versicherten Ausfalls werden in nachste-
hender Reihenfolge von der bei Eintritt des Versicherungsfalles be-
stehenden versicherten Forderung abgezogen:
a) die Kreditkosten für den bei Eintritt des Versicherungsfalles 
noch nicht abgelaufenen Teil der vereinbarten Kreditlaufzeit,
b) der Erlös aus der Verwertung der Waren nach Abzug der dafür 
notwendigen mit dem Versicherer abgestimmten Aufwendungen,
c) nach Eintritt des Versicherungsfalles „Zahlungsverzug“ (Art. 
9 Abs. 1 lit. a)): alle Zahlungen und Erlöse, die der versicherten 
Forderung gewidmet sind oder ohne Widmung geleistet oder er-
zielt werden; ab dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit (Art. 9 Abs. 
1 lit. b)) jedoch alle Zahlungen, aufrechenbare Forderungen, Rück-
lieferungen, Erlöse aus Sicherheiten und sonstigen Rechten sowie 
die Insolvenzquote, soweit diese sich auf die versicherte Forderung 
beziehen; kann nicht festgestellt werden, ob diese auf versicherte 
oder unversicherte Forderungen entfallen, werden sie anteilig ab-
gezogen.

(4) Der Versicherer leistet den versicherten Ausfall abzüglich 
Selbstbehalt (Art. 5) als Entschädigung.

Art. 11 Entschädigungsleistung, Rechtsübergang

(1) Der Versicherer leistet die Entschädigung, sobald der endgülti-
ge versicherte Ausfall nachgewiesen ist. Steht die Höhe des Aus-
falls noch nicht endgültig fest, erstellt der Versicherer innerhalb 
von drei Monaten nach Eintritt des Versicherungsfalles einmalig 
eine vorläufige Schadensabrechnung. Dabei schätzt der Versiche-
rer die Beträge, die nach Art. 10 Abs. 3 abzuziehen sind und deren 
Höhe noch nicht feststeht (Ausnahme: Ist der Versicherungsfall 
„Zahlungsverzug“ gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. a) eingetreten, findet kei-
ne Schätzung statt). Die endgültige Abrechnung erfolgt, sobald die 
erforderlichen Nachweise vorliegen.

(2) Ist der aufrechte Rechtsbestand der Forderungen bestritten, 
werden diese vom Versicherer nur entschädigt, wenn und so weit 
dem Versicherungsnehmer ein rechtskräftiger und am Sitz des 
Schuldners vollstreckbarer Titel (z.B. Urteil, Anerkenntnis) vorliegt.

(3) In Höhe der geleisteten Entschädigung gehen sämtliche An-
sprüche des Versicherungsnehmers gegen alle Verpflichteten 
und sämtliche Nebenrechte auf den Versicherer über. Der Versi-
cherungsnehmer nimmt auf Verlangen des Versicherers die zum 
Übergang der Rechte erforderlichen Handlungen vor. Wurde die 
versicherte Forderung zur Sicherung abgetreten (Sicherungszes-
sion), kann der Versicherer die Entschädigungsleistung so lange 
zurückhalten, bis sich der Zessionar (Abtretungsempfänger) ihm 
gegenüber zur Rückabtretung der Forderung verpflichtet hat.

(4) Der Versicherungsnehmer informiert den Versicherer über Zah-
lungen oder Forderungsminderungen, die bei der Ausfallsberech-
nung (Art. 10 Abs. 3) nicht berücksichtigt wurden. Der Versicherer 
erstellt dann gegebenenfalls eine neue Schadensabrechnung.

Art. 12 Abtretung oder Verpfändung des Auszahlungs-
anspruchs

Eine Verpfändung des Anspruchs auf Entschädigungsleistung ist 
nicht zulässig. Im Falle einer Abtretung bleiben die Einreden, die 
dem Versicherer zustehen, und das Recht der Aufrechnung auch 
gegenüber den Zessionaren bestehen. Der Schaden wird nur mit 
dem Versicherungsnehmer abgerechnet.

Art. 13 Folgen von Pflicht- oder Obliegenheitsverletzungen

(1) Wenn der Versicherungsnehmer eine gesetzliche oder vertrag-
liche Verpflichtung nicht erfüllt oder gegen eine Obliegenheit ver-
stoßen hat, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. Das gilt unabhängig von einer Kündigung des Versicherungs-
vertrages.

(2) Der Versicherer wird sich nicht auf die Leistungsfreiheit berufen,

• wenn die Verletzung der Verhaltenspflichten unverschuldet ge-
wesen ist oder

• wenn die Verletzung der Verhaltenspflichten keinen Einfluss auf 
den Eintritt des Versicherungsfalles gehabt hat oder
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• soweit die Verletzung der Verhaltenspflichten keinen Einfluss 
auf den Umfang der vom Versicherer zu erbringenden Leistung 
gehabt hat. 

Art. 14 Vertragswährung

Vertragswährung ist der Euro (EUR). Auf andere Währungen lau-
tende Beträge werden zum Referenzkurs der Europäischen Zen-
tralbank am Tag, an dem der Versicherungsvertrag beginnt, in die 
Vertragswährung umgerechnet. Für die Berechnung der Entschä-
digungsleistung ist der Referenzkurs am Tag des Eintritts des Ver-
sicherungsfalles maßgebend, jedoch kein höherer Kurs als der am 
Tag des Beginns des Versicherungsvertrages. Erlöse werden zu 
dem Kurs am Tag des Zahlungseinganges umgerechnet. 

Währungen, für die es keinen Referenzkurs gibt, werden zu dem 
von der Oesterreichischen Nationalbank veröffentlichten Devisen-
kurs umgerechnet. Wird für den maßgebenden Tag kein Kurs ver-
öffentlicht, gilt der Kurs jenes davorliegenden Tages, für den ein 
Kurs veröffentlicht worden ist.

Art. 15 Schlussbestimmungen

(1) Erklärungen, die den Bestand oder den Inhalt des Versiche-
rungsverhältnisses betreffen (insbesondere Vertragsänderungen, 
Kündigung oder Rücktritt) bedürfen der Schriftform (§ 886 Allge-
meines Bürgerliches Gesetzbuch). Für alle übrigen Erklärungen ist 
die geschriebene Form ausreichend (§ 1b Versicherungsvertrags-
gesetz). Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Ver-
tragssprache ist Deutsch.

(2) Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Kollisions-
normen und des UN-Kaufrechts. Ergänzend finden insbesondere 
die Vorschriften des Versicherungsvertragsgesetzes, des Unter-
nehmensgesetzbuches und des Allgemeinen Bürgerlichen Ge-
setzbuches Anwendung. Erfüllungsort und ausschließlicher Ge-
richtsstand ist Wien. n


